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PLANTEIL I - RECHTSPLAN, FESTSETZUNGEN, HINWEISE
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vorhandene Bäume, zu entfernen (Darstellung nach
tatsächlichem Kronendurchmesser)

2   ART DER BAULICHEN NUTZUNG

3   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

4   BAUGRENZE, BAUWEISE

B.2 HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

6   GRÜNORDNUNG UND FREIFLÄCHEN

1  GELTUNGSBEREICH

7   SONSTIGE FESTSETZUNGEN

3.1

4.1

6.1

7.1

1

2

3

4

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

GR  3200 m2 maximal zulässig Grundfläche in m2

2.1

Gebäudebestand

vorgeschlagene Form des Baukörpers

Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer, z.B. 671671

Baugrenze

Wasserleitung

Gasleitung

Elektroleitung

5

6

7

Löschwasserbrunnen8

9

Flächen mit Bindungen für Bepflanzung
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

6.2

6.3

10 begrünte Flächen

SO Sonstige Sondergebiete "Küchenfachmarkt"

Ausgleichsflächen

6.4

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Fahrradstellplätze5.1

Stellplätze

Fahrradstellplätze

St

FSt

5.2

5.3

Höhenbezugspunkt i. m ü. NHN457,30

Maßangabe in m, z.B. 56,5 m56,5

3.3 WH  11 m zulässige Wandhöhe als Höchstmaß in m, z.B. 11 m

7.2

7.3 b.A.u.G bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
(unterirdisch): Zisterne, Leitungen i.V. Ziffer C. 5-7

7.4 Umgrenzung für ein Vordach des Bestandsmöbelmarkts

3.2 GF    5500 m2 maximal zulässige Geschossfläche in m2

Räumliche Grenze des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans mit Grünordnung mit
integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan

1.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

(§ 9 Abs. 1a BauGB)

(§18 Abs. 1 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

(§ 11 BauNVO)

4.2 a abweichende Bauweise; Gebäude über 50 m Länge

5   NEBENANLAGEN

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II3.4

11 Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 136 "WEKO"

456,53212
Höhenbezugspunkt im städtischen Höhensystem der
Stadt Rosenheim i.m.ü.NN (DHHN12 Stand 1990)

Flächen für Ver- und Entsorgung mit Zweckbestimmung:
Elektrizität
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

2.2

Bäume zu pflanzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Bäume zu erhalten (Darstellung nach
tatsächlichem Kronendurchmesser)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Flächen zu begrünen und zu bepflanzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6.5

Bestand Weko-Möbelhaus Parkplatz und Bäume13

14 Bestand Weko-Möbelhaus begrünte Flächen

PRÄAMBEL

A. PLANZEICHNUNG

D. VERFAHRENSVERMERKE

C.1 FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

B.1  PLANZEICHENERKLÄRUNG

Planteil Plannr. Planart    Verfasser    Stand

I  A Planzeichnung (Rechtsplan)  Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024
 B.1 Planzeichenerklärung   Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024
 B.2 Hinweise durch Planzeichen  Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024
 C.1 Festsetzungen durch Text  Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024
 C.2 Hinweise durch Text   Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024
 D Verfahrensvermerke    Dragomir Stadtplanung GmbH  
 E Begründung (eigenes Dokument)  Dragomir Stadtplanung GmbH  04.11.2024

II 1 Freiflächengestaltungsplan  Landschaftsarchitektur Oberbauer  18.10.2024
 2 Übersichtsplan Erdgeschoss  I und N- Bau GmbH    29.10.2024
 3 Grundriss Obergeschoss  I und N- Bau GmbH    16.10.2023
 4 Dachaufsichten    I und N- Bau GmbH    29.10.2024
 5 Schnitte    I und N- Bau GmbH    05.07.2024
 6 Fassadenkonzept mit Ansicht  I und N- Bau GmbH    12.09.2023

Der Stadtrat der Stadt Rosenheim erlässt auf der Grundlage folgender Rechtsgrundlagen diesen
Bebauungsplan als Satzung.

I. Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
§§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d. am 01.01.2024 geltenden Fassung,
zuletzt geändert durch Art. 3 G.v. 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr.394)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) i.d.F.der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786) zuletzt geändert durch Art. 2 G v.
03.07.2023 (Nr. 176); Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I
S.58), zuletzt geändert durch Art.3 BaulandmobilisierungsG vom 14.06.2021 (BGBl. I
S.1802).

II. Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
Art. 6 Abs. 5 und Art.81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI S.588), zuletzt geändert durch § 5 des
Gesetztes vom 23.07.2024 (GVBI. S.257).

III. Art.23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 22.08.1998 (GVBl. S.796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6
der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBI. S.98).

IV. Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
§§ 9 und 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert Art. 3 Erstes G zur Änd. des Elektro- und
ElektronikergeräteG, der EntsorgungsfachbetriebeVO und des BundesnaturschG vom
08.12.2022 (BGBl. I S.2240).
Baumschutzverordnung der Stadt Rosenheim i.d.F. vom 13. Januar 1998,
geändert durch Verordnung vom 22. Dezember 2009 (ABL. S. 292).

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 206 mit integrierter Grünordnung "WEKO Küchenfachmarkt"
ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches die von ihm erfassten Teilbereiche des Bebauungsplans Nr.
136 "WEKO".

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 206 mit integrierter Grünordnung "Weko Küchenfachmarkt"
besteht aus folgenden Bestandteilen:

1. Aufstellungsbeschluss (Stadtrat)        

2. Bekanntmachung zu 1. und 5.

3.  Billigung des Vorentwurfs (Stadtrat)

4.  Frühzeitige Beteiligung der Behörden  
und sonstigen Träger öffentlicher Belange

5.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

6.  Erneute frühzeitige Beteiligung der Behörden
 und sonstigen Träger öffentlicher Belange

7.  Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
 aus 4./5. und 6., Billigung des Entwurfs zur Beteiligung der
 Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger
 öffentlicher Belange (Stadtrat)

8.  Bekanntmachung zu 7. und 10.

9.  Beteiligung der Behörden  
und sonstigen Träger öffentlicher Belange

10.  Beteiligung der Öffentlichkeit

11. Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss
 (Stadtrat)

12.  Benachrichtigung über das Ergebnis zu 9. und 10.

13. Ausfertigungsvermerk

   Stadt Rosenheim, den ………………………..

   ………………………..………………………..                                                  (Siegel) 
   Andreas März - Oberbürgermeister -

7. Veröffentlichung und Rechtsverbindlichkeit

N
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M 1 : 500

1 Art der baulichen Nutzung (Sondergebiet SO Küchenfachmarkt)
1.1 Als Art der baulichen Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet (Küchenfachmarkt)

nach § 11Abs. 3 Nr.2 BauNVO in der Fassung vom 21.November 2017 festgesetzt. Das
Sondergebiet SO „Küchenfachmarkt“ mit der Zweckbestimmung Küchenfachmarkt
dient der Unterbringung eines Küchenfachmarkts einschließlich Büros und der
erforderlichen Nebenanlagen (Technikräume) und Stellplätze.

1.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Nutzungen zulässig:
 - ein Küchenfachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 4.400 m2

 - Büroräume von maximal 320 m2

 - Gastronomiebereich im Gebäude mit maximal 40 m2 und als Terrasse mit
maximal 40 m2

 - Erschließungsflächen (inkl. Verbindungsbau zum Möbelhaus) und Nebenräume
mit maximal 720 m2

 - Stellplätze und Fahrradabstellplätze gem. Ziffer C.1-6.1 bis C.1-6.4

1.3 Für den Küchenfachmarkt ist nur das nicht-innenstadtrelevante Kernsortiment Möbel
inkl. Küchen, klassifiziert als „Sonstiges Sortiment“ zulässig. Eine Ausweitung auf die
innenstadtrelevanten Randsortimente ist nicht zulässig.

1.4 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1.5 Die Fläche für Ver- und Entsorgung dient der Unterbringung einer Trafostation inkl. der
erforderlichen Erschließungsflächen.

2 Maß der baulichen Nutzung
2.1 Das für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung maßgebliche

Baugrundstück umfasst Teilbereiche der Grundstücke mit den Fl.Nr. 671 und 668.

2.2 Im Planungsgebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch
bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 6.300 m2

zulässig.

2.3 Die festgesetzte Wandhöhe gem. Ziffer B.1-3.3 bezieht sich auf den festgesetzten
Höhenbezugspunkt 457,30 ü. NHN gem. Ziffer B.1-7.2 (unterer Bezugspunkt).

2.4 Die festgesetzte Wandhöhe der Trafostation bezieht sich auf den festgesetzten
Höhenbezugspunkt 456,33 ü.NHN (unterer Bezugspunkt).

2.5 Bei Flachdächern entspricht der obere Bezugspunkt der Oberkante der Attika der
aufgehenden Wand.

2.6 Die festgesetzte Wandhöhe gem. Ziffer B.1-3.3 darf folgendermaßen über der Attika
überschritten werden:

 - Oberlichter und Lichtband um 1,00 m mit einer Fläche von 435 m2

 - technische Dachaufbauten (z.B. Lüftungsgerät) um 1,50 m
 - eine Aufzugsanlage mit Übergang zum Möbelmarkt an der nord-westlichen

Baugrenze um 2,87 m auf einer Breite von 4,0 m
 - Elemente zur Fassadenstrukturierung sowie die Eingangsfassade um maximal

0,7 m

2.7 Die Wandhöhen von Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO dürfen 2,50 m nicht
überschreiten.

2.8 Am Bestand des Möbelhauses ist ein Vordach in der Fläche gem. B.1-7.4 auf einer
Breite von 4,9 m, einer Tiefe von 6,6 m und einer Höhe von 4,0 m zulässig.

3 Unterirdische Anlagen
3.1 Kellergeschosse sind unzulässig.

3.2 Innerhalb der Fläche gem. B.1-7.3 sind folgende Anlagen zulässig:
 - Schachtanlagen für bestehende Versorgungsleitungen
 - eine Regenwasserzisterne innerhalb des Bauraums bis zu einer Tiefe von 3,50 m

ab Oberkante Boden innen

4 Nebenanlagen
4.1 Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen oder in

den dafür festgesetzten Flächen zulässig.

5 Abstandsflächen
5.1 Es gelten die gesetzlichen Regelungen des Art. 6 BayBO in der jeweils gültigen

Fassung. Ausgenommen davon bestimmen gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO an der
nordwestlichen Baugrenze, mit einem Abstand von 2,2 m zum Geltungsbereich, die im
Bebauungsplan zugelassene Wandhöhe in Verbindung mit der zum Geltungsbereich
vermaßten Baugrenze das Maß der Abstandsflächentiefe.

6 Fahrradstellplätze und Stellplätze sowie Zu- und Ausfahrtsbereiche
6.1 Es sind 18 Besucherstellplätze und 4 Stellplätze für Mitarbeiter nachzuweisen.

6.2 Es sind 28 Fahrradabstellplätze für Besucher und 6 Fahrradstellplätze für Mitarbeiter
nachzuweisen.

6.3 Die notwendigen Kfz-Stellplätze gem. Ziff. C.1-6.1 sind nur innerhalb der festgesetzten
Flächen für Stellplätze gem. Ziffer B.1-.5.1 i.V.m. B.1-.5.2 zulässig.

6.4 Die notwendigen Fahrradabstellplätze gem. Ziff. C.1-6.2 sind nur innerhalb der
festgesetzten Flächen für Fahrradstellplätze gem. Ziffer B.1-5.1 i.V.m. B.1-5.3 zulässig.

6.5 Die Errichtung von Tiefgaragen ist nicht zulässig.

7 Dachgestaltung, Dachaufbauten
7.1 Folgende Dachaufbauten sind zulässig:
 - Oberlichter und Lichtband
 - Technische Dachaufbauten (z.B. Lüftungsgerät)
 - Aufzugsanlage mit Übergang zum Möbelmarkt
 - Solarthermie- und Photovoltaikanlagen
 - max. 1m über die Attika hinausragende Fassadenelemente

7.2 Dachaufbauten gem. Ziffer C.1-.7.1 dürfen einen Anteil von 40 % der Dachfläche
nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Solarthermie- und Photovoltaikanlagen.

1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die

kommunalen Satzungen und Verordnungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
 Es liegt ein Fachbeitrag zur saP vor (Biologie Chiemgau, Stand Oktober 2022). In dem

Gutachten werden drei Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und eine
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme beschrieben. Für genauere Informationen wird auf
den Fachbeitrag verwiesen.

2.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
 Maßnahme M1: Vorgaben zur Gehölzentnahme
 Maßnahme M2: Vorgaben zur Beleuchtung und Verglasung
 Maßnahme M3: Vorgaben Baustelleneinrichtung und Baufeldräumung

2.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen):
 Maßnahme CEF-01: Langfristiger Ausgleich: Ersatzfläche für Haselmaus, Stieglitz und

Gelbspötter

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke in den Grundwasserkörper hineinreichen, sind diese wasserdicht

auszubilden und auftriebssicher herzustellen. Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein
Grundwasseraufstau zu erwarten ist, muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt
werden. Gleiches gilt für eine eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes
Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und

die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu berücksichtigen.

4.2 Für die Beseitigung des Niederschlagswassers ist ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich. Genehmigungsbehörde ist die Untere Wasserbehörde der Stadt Rosenheim.

4.3 Haus- und Betriebsabwässer sind durch das vorhandene Kanalnetz der vollbiologischen
Kläranlage der Stadt Rosenheim zuzuführen.

4.4 Die Schluffböden müssen vollständig aus dem Sickerbereich entnommen und gegen gut
wasserdurchlässige Kiessande ersetzt werden.

4.5 Die Erstellung der Versickerungsanlagen sollte daher in enger geotechnischer Begleitung
und rechtzeitiger Abstimmung mit dem Privaten Sachverständigen in der
Wasserwirtschaft erfolgen.

5 Schutz vor Starkregenereignissen/Überflutungsschutz
5.1 Es wird darauf hingewiesen, dass im voralpinen Bereich immer häufigere und intensivere

Starkregenereignisse auftreten, die zu einer flächigen Überflutung von Straßen und
Privatgrundstücken führen können. In der Planung ist dieser Gefährdung durch
Starkregen Rechnung zu tragen.

5.2 Öffnungen von Gebäuden (Eingänge, Lichtschächte, etc.) sind mit einer Überhöhung
von 25 cm, mindestens jedoch 15 cm, gegenüber dem umliegenden Gelände, bzw.
gegenüber den umliegenden Straßen, auszubilden.

5.3 Bauwerke sind bis zu dieser Höhe wasserdicht und überflutungssicher auszubilden.

5.4 Ebenerdige Eingänge, abschüssige Zufahrten und hauszugewandte Gefälle sind zu
vermeiden.

6 Bodenschutz
6.1 Die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben" in der

aktuellsten Fassung ist zu beachten.

7 Erneuerbare Energien
7.1 Die Nutzung von Erneuerbaren Energien, nachhaltigen Baustoffen und ein hoher

Energiestandard werden empfohlen.

8 Altlasten
8.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast
hindeuten, ist unverzüglich das Wasserwirtschaftsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

8.2 Der Aushub ist mit einer Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu
unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

8.3 Eine gezielte Versickerung durch Auffüllungen darf grundsätzlich nur dann erfolgen,
wenn sichergestellt ist, dass keine schädlichen Bodenveränderungen bzw. Auffüllungen
vorhanden sind.

9 Kampfmittel
9.1 Aufgrund der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg kann nicht ausgeschlossen

werden, dass sich im Plangebiet Bombenblindgänger befinden. Entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen sind angeraten, deshalb ist bei sämtlichen Arbeiten am
anstehenden Boden ein fachkundiger Kampfmittelräumdienst einzusetzen, der die
Arbeiten überwacht und bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen einleiten kann.

10 Grünplanung
10.1 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und qualifizierter Freiflächengestaltungsplan

einzureichen.

11 Baumschutz
11.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der DIN

18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren"
empfohlen.

 Im Vorhaben- und Erschließungsplan vom 17.10.2023, im Bereich außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans, sind bestehende Bäume dargestellt.
Möglicherweise werden diese Bäume die Bauphase aufgrund der Beeinträchtigung des
Wurzelwerkes nicht überleben. In dem Durchführungsvertrag wird deshalb in
Abstimmung mit dem Grünordnungsamt Rosenheim vorsorglich eine Regelung zur
Ersatzpflanzung aufgenommen.

12 Externe Ausgleichsflächen
12.1 Ein Teil des Naturschutzfachlichen Ausgleichs wird im Geltungsbereich mittels

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ausgeglichen. Der
verbleibende Kompensationsbedarf wird über eine Aufwertung einer extern
liegenden Fläche gedeckt. Dazu liegen bereits Ausgleichsflächen innerhalb von
Rosenheim (Fl.Nr. 1074, Gemarkung Happing) vor. Die Ausgestaltung dieser
Flächen wird im weiteren Planungsfortschritt geregelt und über einen
städtebaulichen Vertrag rechtlich gesichert.

13 Denkmalschutz
13.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG unverzüglich der

Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
anzuzeigen.

13.2 Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde
zu beantragen ist.

13.3 Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der
Bodendenkmäler einen erheblichen Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant
werden. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen
Untersuchungen zu berücksichtigen. Die aktuellen fachlichen Grundlagen für
Durchführung und Dokumentation archäologischer Ausgrabungen finden Sie unter
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/do
kuvorgaben_april_2020.pdf.

14 Immissionsschutz
14.1 Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzungen kann es im Planungsgebiet zu

Lärm, Staub- und Geruchsimmissionen kommen. Diese sind zu tolerieren und ggf. durch
bauliche Maßnahmen abzumildern.

15 Versorgungsleitungen
15.1 Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich hochwertige

Versorgungseinrichtungen verschiedener Versorgungsträger. Vor sämtlichen
Baumaßnahmen (Planung und Bauausführung) im Bereich der Versorgungsleitungen ist
deshalb rechtzeitig mit den zuständigen Versorgungsträgern eine Abstimmung
durchzuführen, so dass die Versorgungsanlagen nicht verändert werden müssen bzw.
beschädigt werden.

7.3 Technische Dachaufbauten müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 2
m von der Attika zurückgesetzt sein.

7.4 Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf Flachdächern sind als in oder parallel
auf der Dachfläche liegende Anlagen sowie als aufgeständerte Anlagen zulässig.
Die maximal zulässige Höhe der Aufständerung über der Dachfläche beträgt 1 m.
Aufgeständerte Anlagen müssen vom Rand der Dachfläche um die Höhe der
Aufständerung zurückversetzt sein, mindestens jedoch um 2,0 m; dies gilt nicht,
soweit durch die Dachfläche umgrenzende und darüber hinausreichende opake
Bauteile die Einsichtigkeit der Dachfläche nicht gegeben ist.

7.5 Ein Solar-Retentions-Gründach als Kombination von aufgeständerten Anlagen zur
Nutzung der Sonnenenergie und einer flächigen Begrünung gem. Ziffer C.1-11.10
mit einem Abflussbeiwert von maximal 0,5, auch unter den Modulen, ist zu
errichten.

8 Fassadengestaltung
8.1 Die Materialien der gesamten Fassade werden anteilig wie folgt festgesetzt:
 - Metallfassade
 - mind. 17 % Begrünung
 - mind. 18 % Holzanteile
 - mind. 6 % transparente Fassade
 - mind. 2 % PV Elemente
 Davon ausgenommen ist die Nord-West-Fassade, die zum bestehenden

Möbelhaus orientiert ist.

9 Werbeanlagen
9.1 Es ist ausschließlich eine Werbeanlage in der Größe von 3,0 m Höhe mal 8,0 m

Länge am Gebäude des Küchenfachmarktes an der nord-östlichen Fassade
(Frontfassade) orientiert zum Parkplatz zulässig. Sie darf die festgesetzte Wandhöhe
nicht überschreiten.

9.2 Ausschließlich zulässig sind hinterleuchtete, von der Fassade abgesetzte
Metallbuchstaben, die weder blinken, blenden, pulsieren oder in den Lufttraum
abstrahlen.

10 Einfriedungen
10.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Die Bodenfreiheit muss

mindestens 10 cm betragen.

11 Grünordnung
11.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen.

11.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

11.3 Pflanzliste
  Acer campestre    Feld-Ahorn
  Acer platanoides    Spitz-Ahorn
  Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn
  Alnus incana    Weiß-Erle
  Betula pendula   Hänge-Birke
  Carpinus betulus   Hainbuche
  Corylus colurna   Baum-Hasel
  Fagus sylvatica   Rot-Buche
  Juglans regia    Walnuss
  Quercus robur   Stiel-Eiche
  Rhamnus frangula   Faulbaum
  Sorbus aria    Echte Mehlbeere
  Sorbus colurna   Eberesche 
  Tilia cordata     Winter-Linde
 
 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und

Mindestpflanzgrößen erfüllen:
  • Laubbäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang mind. 18 - 20 cm
  • Sträucher: Solitär., 2x verpflanzt, mind. 60 -100 cm
  • Kletter- und Rankpflanzen: 3x verpflanzt, mind. 100 - 150 cm

11.4 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

11.5 Die im Plan als Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen und
Ausgleichsflächen festgesetzten Bereiche sollen als mindestens 8 m breiter
Gehölzstreifen mit Anbindung an die bestehenden Strukturen entwickelt werden.
Bäume und Sträucher sollen in einem Mindestabstand von 1,0 – 1,5 m dreireihig
gepflanzt werden. Die Schaffung einer Strauchschicht aus Haselnuss, heimische
Laubbäume (Birke, Buche, Faulbaum), sonstige Sträucher (Kratzbeere, Himbeere,
Schneeball, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Holunder) ist zu entwickeln. Die im Plan als
Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen und als Ausgleichsflächen
festgesetzten Bereiche sind dauerhaft zu pflegen.

11.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen
und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind zu erhalten und dauerhaft zu
pflegen.

11.7 Die als zu erhalten festgesetzten 4 Bestandsbäume sind dauerhaft zu erhalten und
zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode
gleichwertig nachzupflanzen.

11.8 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mindestens 32
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein.

11.9 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine Mindestfläche von 24 m2 mit
einer durchwurzelbaren, spartenfreie Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen.

11.10 Das Flachdach des Küchenfachmarkts ist auf 60 % der Dachfläche mit heimischen
Arten extensiv zu begrünen. Davon ausgenommen sind die Dächer der
Erschließungsanlagen, des Verbindungsbaus, der technischen Dachaufbauten, der
Oberlichter, der Trafostation sowie die Verbindung der Eingangsfassade zum
Hauptgebäude. Der Aufbau muss aus einer mindestens 10 cm dicken,
durchwurzelbaren Substratschicht bestehen.

11.11 Wege und offene Stellplätze sind mit sickerfähigen Belägen (wie z.B. offen
gefugtem Pflaster oder Sickersteinen) mit einem Abflussbeiwert von maximal 0,7
herzustellen.

11.12 Das Niederschlagswasser von Dachflächen oder sonstigen befestigten Flächen des
Baugrundstücks ist auf dem Vorhabenflurstück zu versickern. Eine Rigolen-
Versickerung sowie eine Zwischenspeicherung in Zisternen sind zulässig.

12 Immissionsschutz
12.1 Bezogen auf den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist

der Betrieb des Küchenfachmarktes und seiner Nebenanlagen und Stellplätze
zulässig, soweit ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts nicht überschritten wird.

12.2 Die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen müssen ein bewertetes
Schalldämmmaß nach DIN 4109 Tabelle 8 entsprechend dem Lärmpegelbereich III
aufweisen.

12.3 Dabei sind Korrekturen aufgrund der Raumgeometrie der schutzbedürftigen
Räume gemäß DIN 4109 Tabelle 9 zu berücksichtigen.

12.4 Der Nachweis ist durch ein schalltechnisches Gutachten mit dem Bauantrag zu
erbringen.

13 Beleuchtung
13.1 Die Beleuchtung der Stellplatzflächen ist aus artenschutzrechtlichen Gründen

zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr auszuschalten.

13.2    Zur Beleuchtung der Stellplatzflächen sind insekten- und fledermausfreundliche
Beleuchtungskörper zu installieren. Zulässig sind geschlossene, nach unten
gerichtete Leuchten, Beleuchtungseinrichtungen mit einem Hauptstrahlwinkel von
unter 70°, UV-arme Leuchtmitteln (LED-Leuchten, Amber-LEDs oder
Natriumdampflampen) sowie eine Farbtemperatur zwischen 2200 und 2700 Kelvin.
Auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem frei
strahlendem Beleuchtungsbereich ist zu verzichten.

C.2 HINWEISE DURCH TEXT
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16 Sonstiges
16.1 Auf den Leitfaden des bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

"Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" wird hingewiesen.

16.2 Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der Vorhaben- und
Erschließungsplan gem. Tabelle Präambel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 206 „Weko Küchenfachmarkt“ mit integriertem Grünordnungsplan,
bestehend aus:  
 1. Freiflächengestaltungsplan 
 2. Grundriss Erdgeschoss 
 3. Grundriss Obergeschoss  
 4. Grundriss Dachaufsicht  
 5. Schnitte  
 6. Fassadenkonzept mit Ansicht

16.3 Alle zitierten DIN liegen im Rathaus der Stadt Rosenheim zur Einsicht bereit oder können
beim Beuth-Verlag, Berlin, bezogen werden.


